
 

 
 
 
 
 
Erklärung des Caritasverbandes für die Diözese Münster e. V. 
 
 
Eine Frage der Menschlichkeit 
Vorrang humanitärer und rechtsstaatlicher Prinzipien 
 
 
Zum 01.07.2018 übernimmt die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) in Coesfeld erstmals 
Aufgaben für den Regierungsbezirk Münster.1 
 
Die vermehrte Einrichtung solcher Zentralbehörden stellt – wie auch die geplante Errich-
tung von AnKER-Zentren (Zentren für „Ankunft, Entscheidung und Rückführung“) oder 
ähnlichen Einrichtungen – die vorläufige Zuspitzung einer Politik dar, die sich zunehmend 
von den Vorgaben des Flüchtlingsschutzes und vor allem den Geboten der Humanität 
entfernt. 
 
Die Jahre 2015 und 2016 waren medial, zivilgesellschaftlich aber auch politisch geprägt 
von einem riesigen Engagement, einer breiten Hilfsbereitschaft: einer so oft benannten 
„Willkommenskultur“. Ohne das bürgerschaftliche Engagement wäre der Zuzug von  
Migrantinnen und Migranten nicht zu bewältigen gewesen. Aktuell ist im politischen  
Diskurs hiervon kaum noch etwas zu spüren. Politische Bestrebungen der jüngsten  
Vergangenheit fokussieren die Themen „Effizientere Verfahren“2 und „Entlastung der 
Kommunen“3, mit der Zielrichtung einer Zentralisierung4 von Schutzsuchenden sowie 
einer konsequenten Rückführung. Die asylpolitischen Bestrebungen um Ablehnung, Ab-
schreckung und Abschiebung konterkarieren das riesige zivilgesellschaftliche Engage-
ment und den großen Hilfseinsatz. Nur noch wenige Geflüchtete sollen zukünftig auf die 
Kommunen verteilt werden. Die große Mehrheit der Asylsuchenden soll in Massenun-
terkünften bis zur Rückführung verbleiben. Um zu verstehen, welche Kriterien dieser 
Verteilung unterliegen, bedarf es eines kleinen Rückblickes.  
 
Mit dem politischen Druck, schnellere Asylverfahren zu gewährleisten, wurden ab 2015 
im Eiltempo restriktive Asylreformen eingeführt (Asylpakete I und II). Das BAMF (Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge), die Behörde, die für die Anhörung der Asylbewerben-
den und die Entscheidung über Asylanträge zuständig ist, wurde ab 2016 von der Unter-
nehmensberatung McKinsey „umstrukturiert“. Diese bekam den Auftrag, aus dem BAMF 
eine „effiziente“ Verwaltung zu formen, um schnellere Verfahren und insbesondere früh-
zeitigere Rückführungen zu ermöglichen. Im Mittelpunkt der Behörde stand von nun an  
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Quantität statt Qualität5. Fast die Hälfte der BAMF-Bescheide werden durch Verwaltungs-
gerichte im Nachhinein korrigiert (44 %)6. Das Wirtschaftsunternehmen McKinsey beriet 
eine Behörde, die sich nicht nur mit komplexen rechtlichen und humanitären Fragestel-
lungen beschäftigt, sondern im Anhörungsverfahren hochsensible Themen wie Erfahrun-
gen und Auswirkungen von Krieg, Verfolgung, Gewalt, Folter erörtern muss. Das erfor-
dert neben der notwendigen Empathie und der Kultursensibilität umfassende Kenntnisse 
der Rechtslage und der Länder sowie vor allem Zeit!7 Dass dies zu Lasten der Asyl- 
suchenden geht, ist evident; ebenso wie die gestapelten Fallakten bei den Verwaltungs-
gerichten. 
 
Ein wesentlicher Teil der restriktiven Asylreformen ab 2015 umfasst die Unterteilung der 
Asylsuchenden anhand einer durch die Reform definierten Bleibeperspektive (Asylpaket I). 
Menschen wird demnach je nach Herkunftsland eine „gute“ oder eine „schlechte“ Bleibe-
prognose zugesprochen. Das individuelle Schicksal dieser Personen spielt für diese Beur-
teilung keine Rolle, sondern nur, wieviel Prozent der Menschen aus dem entsprechenden 
Herkunftsland bereits in einem Asylverfahren als Flüchtling oder subsidiär schutzberechtigt 
anerkannt wurden. Mit der Zuordnung einer Bleibeperspektive gehen bestimmte Rechte 
und vor allem Restriktionen einher: Menschen mit einer sogenannten „schlechten Bleibe-
perspektive“ ist der Zugang zu vielen Leistungen versagt.8 Eine „schlechte Bleibeperspek-
tive“ wird vor allem auch den Menschen zugesprochen, die aus einem vermeintlich „siche-
ren“ Herkunftsstaat kommen. Wer aus einem als „sicheres Herkunftsland“ eingeordneten 
Staat kommt, wird automatisch einem entsprechendem BAMF-Cluster9 zugeordnet. Das 
hat für den weiteren Aufenthalt in Deutschland weitreichende Konsequenzen: die Ver-
pflichtung, auf Dauer in einer großen Landesunterkunft zu verbleiben, ein damit verbunde-
nes Arbeitsverbot, keinerlei Möglichkeiten auf Sprach- und Integrationskurse, keine gesell-
schaftliche Teilhabe, kein Schulbesuch, kaum Zugang für bürgerschaftliches Engagement 
und vieles mehr. Dies stellt eine klare Deklassierung mancher Nationalitäten dar, obwohl 
das Asylrecht ein Individualrecht ist!10 Menschen aus sogenannten „sicheren Herkunfts-
staaten“ durchlaufen außerdem ein Asyl-Schnellverfahren, das einer individuellen Fall- 
prüfung nicht gerecht wird.11 Diese Kategorisierung von Menschen in bestimmte Gruppen 
allein aufgrund ihrer Nationalität ist asylrechtswidrig! Es widerspricht dem individuellen 
Asylrecht, dessen Logik und Kern gerade in der individuellen Prüfung des Einzelfalls be-
steht.  
 
Bislang gab es auch jenseits der fiktiven Bleibeperspektive für Menschen mit abgelehn-
tem Asylantrag trotz vieler Hürden die Möglichkeit, in einen rechtmäßigen und sogar dau-
erhaften Aufenthalt „hineinzuwachsen“. Weil sie die Möglichkeit hatten, in der Kommune 
zu leben, zivilgesellschaftliche Kontakte aufzubauen und sich integrieren konnten.12  
Genau das wird zunehmend verhindert. Ziel scheint es zu sein, so viele Personen wie 
möglich direkt aus den Großunterkünften abschieben oder zur „freiwilligen“ Ausreise  
bewegen zu können. Um die Menschen über die Option einer „freiwilligen“ Ausreise zu 
informieren, kommen ZAB-Mitarbeitende in die Landesunterkünfte und werben mit finan-
zieller Rückkehrförderung. Dabei gilt das Staffelungsprinzip: Je früher „freiwillig“ ausge-
reist wird, desto höher fällt die finanzielle Förderung durch Rückkehrprogramme13 aus.  
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Der Hintergrund ist eine zentrale Empfehlung McKinseys, die sich BAMF und BMI zu  
eigen gemacht haben: „Gelingt es, den Aufenthalt eines Ausreisepflichtigen um zwei  
Monate zu verkürzen, sind die Kosten einer Rückführung bereits ausgeglichen – bei  
einer freiwilligen Rückkehr schon bei Verkürzung des Aufenthalts um einen Monat“14.  
 
Neben den Bestrebungen zur „freiwilligen“ Ausreise sind die zentralen Aufgaben der  
ZAB die Vorbereitung und Durchführung von Abschiebungen. Dazu kooperiert sie mit 
den Zielstaaten – auch mit solchen, in denen Menschenrechtsstandards nicht eingehal-
ten werden. Sie entscheidet als reine Verwaltungs- und Abschiebebehörde über mensch-
liche Schicksale nach Aktenlage, anhand von unzureichenden BAMF-Bescheiden ohne 
einen persönlichen Kontakt zur betroffenen Person - anders als örtliche Ausländerbehör-
den, die zumindest einen persönlichen Kontakt zu den Menschen haben, über deren 
„Fälle“ sie entscheiden muss.  
 
Als Diözesancaritasverband setzen wir uns dafür ein, 

- dass die Wahrung der individuellen Würde eines jeden Menschen gewährleistet wird, 
unabhängig vom rechtlichen Asylstatus; 

- dass die grundgesetzliche Ausrichtung eines individuellen Asylrechts konsequent um-
gesetzt und eingehalten wird; 

- dass die Asylverfahren qualitativen Anforderungen entsprechen und Rechtssicherheit 
hergestellt wird; 

- dass die Beschleunigung administrativer Abläufe nicht auf Kosten humanitärer und 
rechtsstaatlicher Prinzipien stattfindet; 

- dass eine Trennung des Asylverfahrens vom Rückkehrmanagement eingehalten wird 

- dass die Rückkehrberatung in freier Trägerschaft unabhängig und ergebnisoffen statt-
findet 
 

Die Caritas setzt sich für den grundgesetzlichen Schutz von Geflüchteten unter Ein-
schluss des Europarechts und des Völkerrechts, insbesondere der Genfer Flüchtlings-
konvention sowie der Internationalen Menschenrechte ein!  
 
 
 
Münster, 6. Juli 2018 
 
Caritasverband für die Diözese Münster e. V. 
 
Domkapitular Josef Leenders Heinz-Josef Kessmann 
Vorsitzender Diözesancaritasdirektor 
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